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Durchdringung und 5Systematisierung des öffentlichen Rechts« (S 43), also als Wissenschaftsgeschichte, an,
und hıltt 1INnsOoweıt zunächst einem Bedürtnis ab, das auf dem Gebiet des »Öffentlichen Rechts« bıs jetzt
och bestanden hat. och läßt sıch eiıne Wissenschaftsgeschichte des 1USs publicum cht adäquat verfassen,
hne 1m Blick auf die Bıldung des Rechts, auf seıne materiellen Inhalte und auf seine Wırkungsgeschichte die
vielfältigen Verbindungslinien ZuUur allgemeinen Geschichte, ZUur Kırchengeschichte, ZuUu!r olıtık- und
Verfassungsgeschichte, Zur Verwaltungsgeschichte (im Blick auf die vorliegenden Band behandelte
Epoche Vor allem Zur Policey-Wissenschaft) auszuziehen, hne den geistesgeschichtlichen Einflüssen
nachzugehen, ohne die akademische Lehre 1m Ontext der allgemeinen Universitätsgeschichte etrach-
ten. Der Autor hat verstanden, seıne Arbeit diesen Perspektiven öftnen und dabei die Fülle des
einschlägigen Materials nıcht bloß aufzuhäufen, sondern strukturiert und komprimıiert verarbeiten.

SO ordnet der Band die »Geschichte des öftfentlichen Rechts« in eın breitgefächertes Panorama der
komplexen Entwicklungslinien eın, dıe die Staatsbildung und die Rechtsgestaltung 1mM Deutschen Reich der
ftrühen euzeıt konstituilert haben; das polıtische Denken, die grundlegenden historischen Umwälzungen
und Krisen 1m Zeıtalter der Glaubensspaltung, die Probleme, Voraussetzungen und Konsequenzen des
Übergangs Von den mıttelalterlichen Ordnungen ZU modernen Territorialstaat, die Spannungen, die sıch
Aus der Konfessionalisierung der Territorien einerseıts und dem Zwang ZUr Koexıstenz der Kontessionen
1mM Reich andererseits ergaben, der siıch ber Jahrhunderte erstreckende Prozeß der Säkularısierung des
polıtıschen Denkens und Handelns SOWIe der Rechtstheorie und der Rechtspraxis, der Aufstieg des
Naturrechts und anderes mehr treten in iıhrer Relevanz für die Entstehung eınes eigenständıgen 1USs
publicum, tür seıne inhaltliche Gestaltung und für seıne Anwendung plastisch 1nNs Blıckteld Dıie Ergebnissebisheriger Forschung werden €e1 VvVvon Michael Stolleis ZU Teıl überzeugend in Frage gestellt. An dieser
Stelle seıen Ur wel Aspekte herausgegriffen: Zu Recht entscheidet siıch Versuche, die Anfänge
eiınes »Öffentlichen Rechts« 1m eigentlichen Sınne auf einen Zeitraum wesentlich VOT dem Kontessionellen
Zeıtalter datieren; die Beziehungen des autkommenden 1USs publiıcum ZU) römischen Recht angeht,wırd in seinem Buch deutlıch, dafß VOT allem ach Begriffen und Methoden ENSCIC Verknüpfungen
bestanden haben, als bısher vieltach ANSCHOMIMNMC wurde.

Dem Autor 1st gelungen, 1mM vorliegenden ersten Band eine außerordentlich umfangreiche und
komplexe aterıe iın knapper, klarer Dıktion und abgerundeter Gedankenführung darzustellen, die
tesseln und ber die Benutzung Zur Intormation ber konkrete Fragen hinaus durchaus auch Zur
tortlaufenden Lektüre vertührt. Dem och ausstehenden Teıl, der achliıch keine geringeren Schwierigkei-
ten bietet, sieht 1an deshalb voll Erwartung Karl-Hermann Kästner

HARTWIG BRANDT: Parlamentarismus in Württemberg 19-18 Anatomıie eınes Deutschen Landtags(Handbuch der Geschichte des deutschen Parlamentarismus, Bd 6 Düsseldort Droste Verlag 198/.
898 Geb 198,—.

Es 1st 1er eın Buch anzuzeigen, das schon VOT seiınem Erscheinen mehrtach ausgezeichnet wurde. Es handelt
sıch den inzwischen sechsten Band des VO|  - Gerhard A. Rıtter herausgegebenen „»Handbuch der
Geschichte des deutschen Parlamentarismus«. Hartwig Brandt untersucht darın die Geschichte des
württembergischen Landtags VO  3 1819 bis 1870 diese Auszeichnungen berechtigt ‚9 raucht Jjer
nıcht nachvollzogen werden. Deshalb konzentriert sıch diese Besprechung Vor allem auf die 1er
angewandte Methode, die Benutzbarkeit und einıge zentrale Ergebnisse.

Imponierend 1st gewiß die Menge des verarbeiteten Quellenmaterials und seine dem jeweıligen ‚WeCcC.
gemäße Benutzung. Imponierend ist auch die Beherrschung nıcht 1U der NCUCICN, sondern uch der alteren
Lıiıteratur. Besonders gul gelungen 1st jedoch die Kombination Von hıstorischer und systematischerBetrachtungsweise. Innerhalb der Hauptteile Wahlrecht, Wahlen, Wähler und Gewählte1 die Ordnungdes Landtags 2); die Kammern als Gesetzgeber (3), Stände und Staatsfinanzen (4) und Landtag, Fraktion,
Regierung (5) geht der Autor chronologisch (3 Dabei WIr: d die Geschichte des Landtags erzählt aus der
Perspektive der Handelnden, dazwischen ber gibt immer wıeder systematische Zusammenfassungen aAaus
der Perspektive unserer Gegenwart. Wiıederholungen sınd auf diese Weıse unvermeıdlıch, ber sıe
erscheinen nıcht als Längen, sondern zeıgen das Geschehen aus anderen Perspektiven und gewıinnenzusätzliche Ergebnisse.

Dıieses Vorgehen hat den Vorteıl, dafß Brandts Darstellung gul lesbar und trotzdem als Handbuch
benutzbar bleibt. Dıie Register und die durch das Personenregister leicht erschließenden biographischen
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Angaben ext rhöhen den Wert als Nachschlagewerk. Was das Buch natürlıch nıcht eısten kann, 1st die
Darstellung der politischen Tätigkeıt des Landtags. Da Brandt aber die verschiedenen Stuten der
Gesetzgebung durchweg unterschiedlichen Gegenständen erläutert, ergıbt sıch eine erstaunlıche Breıte
der Beispiele, adurch sind hilfreiche Hınweıise fast ZUr olıtık der eıt tinden.

Nun den wichtigsten Ergebnissen. Es 1st in einem Handbuch des Parlamentarısmus erwarten,
seın Autor auf die Kontroverse das Wesen der konstitutionellen Monarchie zwıischen Böcken-
törde und Huber eingeht, uch WENn dıe Frage als solche entschieden scheint. Brandt argumentiert
deshalb auch nıcht 1m Sınne VO!  — Böckentörde für den Übergangscharakter der onstitutionellen Monar-
chie, sondern stellt diesen Übergang selbst dar, der iın Württemberg schon weıt gediehen W: dıe
entscheidende Machtverschiebung ZuU des Parlaments schon vollzogen schien. »Wıe die Opposıtion
auf diese Verfassungslage la longue reaglert hätte, waren die Voraussetzungen unverändert geblieben, steht
dahıin. Aber die Prognose erscheint cht einmal als kühn, s1e schon auf dem Weg W: Regierungsparteı

werden Der sıebziger Krıeg, seiıne Begleitumstände und seıne Folgen haben diese Entwicklung
abgeschnitten« (D 800) Der Blıck auf diıe weıtere Entwicklung bestätigt Brandts Annahme: die Staatslehre
1elt eiıne Homogenıität der bundesstaatlichen Verfassungen tür notwendig und Bismarc mehrtach
dafür, da{fß diese Homogenıität 1Im konstitutionellen 1Inn gewahrt blieb. Eın für die württembergische
Geschichte ähnlich grundlegendes Problem 1st der Mythos, der die Altrechtler, insbesondere Ludwig
Uhland, ımmer och umgıbt. Brandt weılst nach, dafß ıhr Standpunkt nıcht entwicklungsfähig War und
zeigt, einıge ihrer »Erfolge« spater Z.U) Hemmschuh tür die Politik des Landtags wurden, der
ständısche Ausschuß, für den die jährliche Periodizität aufgegeben WwWUur: de und der sıch ben nıcht Z.U;
Bollwerk dıe Regierung entwickelte (5.248) Eın weıteres Beispiel 1st die Zusammensetzung des
Staatsgerichtshofs, die 1m königlichen Entwurt moderner und für den Landtag günstiger War (D 444).

interessantesten 1st jedoch, verfolgen, und WwI1e sıch der Landtag den entscheidenden FEinfluß
sıcherte. Hıer siıeht Brandt die dualistische Auffassung VO  — der säuberlichen Trennung in Fxekutive und
Legislatıve, WIe sS1e uch VO:  — den Abgeordneten wurde, eher als emmnıs. Nıcht die Gesetzge-
bung sel das entscheidende Miıttel ZUr Gewinnung parlamentarischer Macht SCWESCH (D 271), sondern das
Budgetrecht, das 1n Württemberg 4Uus Steuerbewilligung und Haushaltsverabschiedung estand (D 348)
Damıt konnte dl€ Regierung wirksam kontrolliert und beeinflufßt werden, ber ' führte auch VO|  — 1er keın
selbstverständlicher Weg ZUur parlamentarischen Regjierungsbildung. Dıieser Weg erd erst beschritten,
wenn die Regierung selbst eine Parlamentsmehrheit benötigt und sucht. Be1 der Untersuchung des
Verhältnisses von Regierung und Landtag erscheinen hinsichtlic dieser Frage Vor allem we1l Personen iın
eiınem überraschenden Licht der Bäckersohn und allgegenwärtiger Mınıiıster 1m Ormärz Johannes Schlayer
und der »Reaktionsminister« Freiherr VO  — Linden Brandt unternımmt keinen Rehabilıtierungsversuch
dieser beiden gleichermafßen unbeliebten Mınıister. Für Schlayer stellt sıch jedoch heraus, dieser
gewilefte Taktiker ıne Grundüberzeugung hatte, dafß nämlıch die Regierung nıcht hne Mehrheit 1m
Parlament regieren könne. Er hat 5SOSar das Parlament benutzt, seine Stellung innerhalb der Regierung
stärken (> 572) Ahnliches gilt tür Linden, der ach seiınem Verfassungsbruch 1850 mMit den Mitteln
Legalıtät und Parlamentsbeherrschung regjert habe (D 645)

Sollten also gerade diese beiden Mınıster wesentliche Etappen des Parlamentarismus darstellen, der Sar
der schwache Könıg Karl, der seınen Mınıiıstern keinen Rückhalt bot und sıe ZWanNng, ıhn bei den
Abgeordneten suchen? Hıer ware einer der ben charakterisierten systematischen Einschübe ber das
Spannungsverhältnis VvVvon Monarch, Regierung und Parlament hilfreich BCWCESCH.

Insgesamt entsteht ein außerst lebendiges Bıld und deswegen stort miıch eigentlich Ur der Untertitel
VO: württembergischen Landtag, VonN den Männern, die ıhn gepragt und VO  —_ den teilweise heftigen
Kämpfen, die diese der Regierung geliefert haben Hans-Otto Binder

FRIEDRICH WILHELM KANTZENBACH: Politischer Protestantismus. Hıstorische Protfile und typısche
Konstellationen seit 1800 (Schriften ZUuU!r internationalen Kultur- und Geıisteswelt 1). Saarbrücken-
cheidt Rıta Dadder 1987/. 2145 Brosch. 24 ,850.

Der vorliegende and nthält ehn Beiträge der wIıe der Vertasser schreibt Kapıtel Zur gelstes- und
sozialgeschichtlichen Erhellung des »polıtischen Protestantismus« 1mM und beginnenden 20. Jahrhun-
dert, wobe1l die Auseinandersetzung mıiıt dem Natıonalsozialısmus ZUm:; in seiner enase besonders
thematisıert wırd Nach einem grundsätzlichen Eıinleitungsbeitrag ber »Die polıtische Dımensıon des


